
   Fotowettbewerb 2025   

     "Lieblingsplätze und mehr" 

 – Sehenswertes aus Korntal-Münchingen –  

 Gefördert durch die Stadt Korntal-Münchingen 

 

 Teilnahmebedingungen 

 

Der Fotowettbewerb "Lieblingsplätze und mehr" wird aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der  

Stadt Korntal-Münchingen von der Fotorunde Korntal-Münchingen – fotokomuen – in Zusammen-

arbeit mit der Stadtverwaltung Korntal-Münchingen veranstaltet.  

 

Die Anmeldung zum Wettbewerb erfolgt mit dem vollständig ausgefüllten Teilnahmeformular. 
Mit dessen Einsendung werden zugleich auch die Teilnahmebedingungen akzeptiert.  
Das Teilnahmeformular ist zusammen mit dem Motiv bzw. den Motiven per Mail einzusenden.  

 Eine Teilnahmegebühr für den Wettbewerb wird nicht erhoben.   
 

Der/die Teilnehmer/in muss mindestens 18 Jahre alt sein. 

 

Zulässig sind max. 2 Aufnahmen pro Person im Format JPG/JPEG.  

 Die eingereichten Aufnahmen müssen mithilfe einer Kamera (auch Handykamera) in einem 
der Korntal-Münchinger Stadtteile aufgenommen worden sein.  

 Die Dateigröße pro Foto darf 5 MB nicht überschreiten (und sollte nicht kleiner als 2 MB sein).  

 Der Dateinamen muss den Namen des/der Bildautors/in enthalten.  

 Die Einsendung der Aufnahmen erfolgt zusammen mit dem ausgefüllten Teilnahmeformular  
per Mail an:  → kontakt@fotokomuen.de  

 Einsendeschluss ist der 31.07.25. 
 

Die Urheberrechte für die Aufnahmen müssen bei der/dem Einreichenden liegen.  

 Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie  
- über alle Rechte an den eingereichten Fotos verfügt,  
- die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat und  
- das Foto frei von Rechten Dritter ist. 

Bei der Darstellung von Personen dürfen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden.  

 Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen diese 
damit einverstanden sein, dass das Foto veröffentlicht wird.  

 Der/die Teilnehmer/in wird Vorstehendes auf Verlangen der Veranstalter schriftlich versichern.  

Sollten Dritte dennoch wegen der Verletzung ihrer Rechte Ansprüche geltend machen, so stellt 
der/die Teilnehmer/in die Veranstalter von allen Ansprüchen frei.  
 

Die Genehmigung zur Veröffentlichung von Bild und Namen im Rahmen des Wettbewerbs 
(Informationen im Vorfeld, Ausstellung und Berichterstattung) muss erteilt werden.  

 Mit der Einsendung des Teilnahmeformulars wird das Einverständnis für die Veröffentlichung 
der Aufnahmen und des Namens erteilt. Es gilt insbesondere für:  
- die Fotoausstellung im Herbst im Bürgertreff Korntal und   
- die Berichterstattung über den Wettbewerb (Presse, Websites, Social Media der Stadt). 
 

 Weiter auf Seite 2   
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Datenschutz: Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. 

 Der/Die Teilnehmer/in versichert, dass die von ihm/ihr gemachten Angaben zur Person, 
insbesondere Vor- und Nachname, die Altersangabe (18 und älter) und die postalische und  
die E-Mail-Adresse, ggf. die Telefonnummer, wahrheitsgemäß und richtig sind.  

 Die Veranstalter weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten des/der Teilnehmer/in ohne 
dessen/deren Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen 
werden und nach der Übergabe der Preise und Beendigung der Ausstellung gelöscht werden.  
 

Die Auswahl der Siegerbilder erfolgt durch Juryvoting.  
Die Besetzung der Jury nehmen die Veranstalter vor.  

 Die Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt im Oktober im Amtsblatt.  
Zudem werden die Gewinner/innen direkt per Mail informiert.  

 Die besten Aufnahmen werden im Rahmen der Fotoausstellung der fotokomuen zum  
50-jährigen Jubiläum von Korntal-Münchingen im Bürgertreff Korntal gezeigt.  
Die Vernissage beginnt am Sonntag, 12.10.25, 15 Uhr.  

 Die besten drei Motive erhalten zudem einen Gutschein für den Korntal-Münchinger Einzelhandel 
in Höhe von 50, 30 bzw. 20 Euro – gesponsert von der Stadt Korntal-Münchingen. 
Pro Teilnehmer/in kann maximal ein Gewinn zugewiesen werden.  

 Die Übergabe der Gutscheine an die Gewinner/innen erfolgt am 12.10.25 während der Vernissage.  
Bei Verhinderung ist – nach vorheriger Terminabsprache – eine Abholung im Rathaus Korntal bis 
Ende November möglich. (Die Details dazu werden bei Bedarf nach der Vernissage im Amtsblatt 
veröffentlicht.)  

 Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

Vorzeitige Beendigung: Die Veranstalter behalten sich vor, den Fotowettbewerb zu jedem Zeit- 
punkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden, 
insbesondere bei zu geringer Teilnahme.  

 

Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im 
Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige 
Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 
am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in 
diesen Teilnahmebedingungen. 

 

Korntal-Münchingen, 27.03.2025  


